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so bestimmen Wir dessen ungeachtet , daß in dem

Fall , wenn der Reinertrag der gemeinschaftli¬

chen indixecten Abgaben und der Salz -Regie bis

zum Ablauf der Vertragszeit im Durchschnitt

wider Erwarten höher als auf die zu 1 - 0,000

vß >Gold veranschlagte Summe hinangehen wür¬

de, das Mehrere unter Vorbehalt der desfallsi-

gen näheren Bestimmungen zum Besten des

Landes verwandt werden soll.

Urkundlich Unserer rc.

36 ) Bekanntmachung der General-

Armen - Jnspection zu Jever vom

9 - Juli xubl . den 27 - Julii 183  6.

SämmtlicheArmenjuraten und sonstige Ver- Die derrArmen-

walter von Armenfonds in der Erbherrschaft Je - Gegnem z» »"

ver , werden hiedurch angewiesen , jedesmal wenn Kosten " Arr .'

Processe , welche sie für die unter ihrer Verwal¬

tung stehenden Fonds führen , außergerichtlich,

namentlich durch Zahlung der Schuldner auf an

sie erlassene Zahlungsbefehle , beendigt werden,

dem Amte oder Untergerichte bei welchem ein

solcher Proceß in erster Instanz hängig war,

von dessen Erledigung sofort Nachricht zu geben,

und dabei zu bemerken , ob der Gegner des

Fonds diesem die Kosten zu erstatten hat , da¬

mit Aemter und Gerichte die für die Armen¬

fonds notirten Kosten , in den Fällen , wo solche
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